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Öffentliche Bekanntgabe nach § 41 Abs. 4 ThürVwVfG  

An alle Aussteller und Besucher der 20 + 21. Internationalen Rassehunde-Ausstellung mit 
10. Rassekatzen-Ausstellung am 03./04. Juni 2023 auf dem Messegelände Erfurt 

 

Tierschutz 

Anordnung von Maßnahmen gemäß § 16a Tierschutzgesetz (TierSchG) 

 

Nach Prüfung erlässt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Erfurt, Johannesstraße 171/173, 

in 99084 Erfurt folgende 

Allgemeinverfügung 

1. Die Unterbringung von Hunden in Transportboxen oder speziellen Transportfahrzeugen während 

der Ausstellung wird untersagt.  

Dies gilt nicht  

 für den Transport der Tiere vom Transportfahrzeug in die Messehalle und zurück, soweit die 

Boxen nicht gestapelt transportiert werden, oder 

 für eine Unterbringung nach tierärztlicher Indikation und soweit dies durch eine 

tierärztliche Bescheinigung belegt wird, oder 

 soweit die Tiere aus der Transportbox jederzeit freien Zugang zu Ihren Betreuern oder zu 

einer Fläche auf der uneingeschränkte Bewegung für die Tiere möglich ist, haben. 

2. Das unbeaufsichtigte Zurücklassen von Hunden im Autoinneren während der Ausstellung wird 

untersagt. 

3. Die Entfernung und Kürzung von Vibrissen (Tasthaare) an Hunden ist untersagt. 

4. Hunde, die die in der Anlage genannten, sichtbaren Merkmale zuchtbedingter Defekte tragen, 

dürfen von Besuchern nicht ausgestellt werden. Unter Ausstellen nach Satz 1 ist jeder Versuch 

einer Person zu verstehen, der dazu dient, mit den rassespezifischen Eigenschaften eines Hundes 



nach Satz 1, seinen erbrachten Leistungen, Beurteilungen und Preisen oder der Rasse, zu der er 

gehört, im öffentlich zugänglichen Bereichen des Messegeländes Aufmerksamkeit auf sich zu 

ziehen oder sich anderweitig darzubieten. 

5. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 3 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß 

§ 80 Abs. 2 S.1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

6. Diese Allgemeinverfugung gilt gem. § 41 Abs. 4 Satz 3 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 

(ThürVwVfG) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben. 

7. Diese Verfügung ergeht verwaltungskostenfrei. 

Begründung: 

I. 

Im Rahmen der Überprüfungen von in den Vorjahren stattgefundener/ durchgeführter Rassehunde-

ausstellungen wurde, insbesondere zuletzt am 20. und 21.06.2015 festgestellt, dass einzelne Aussteller, 

insbesondere aus den Niederlanden, ihre Hunde während der Ausstellung dauerhaft in Transportboxen 

untergebracht hatten. Teilweise wurden diese Transportboxen übereinander gestapelt. Größere Hunde 

konnten sich in den Transportboxen nicht aufrichten beziehungsweise drehen. 

Zu den Kontrollen während der 9. Nationalen und 14. Internationalen Rassehundeausstellung am 18. und 

19. Juni 2016 wurden erneut Hunde in Transportboxen untergebracht vorgefunden, welche keinen Zugang 

zu einer uneingeschränkten Bewegung hatten. Zudem wurden Hunde während der Ausstellung im Auto 

untergebracht vorgefunden. 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Ausstellungen in den Jahren 2020 und 2021 nicht 

durchgeführt werden.  

Zum 01.01.2022 sind zwischenzeitlich die Änderungen der Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) in 

Kraft getreten. Der Gesetzgeber bekräftigt nunmehr nochmals explizit, dass die Betreuungsperson für 

ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperaturen zu sorgen hat, wenn ein Hund ohne Aufsicht 

verbleibt; dies gilt insbesondere für den Aufenthalt in Fahrzeugen […] sowie sonstigen abgegrenzten 

Bereichen, in denen die Lufttemperatur schnell ansteigen kann. Weiterhin wurden in der Verordnung 

nunmehr Ausstellungsverbote für Hunde geregelt. 

II. 

Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt ist als untere Veterinärbehörde nach der Thüringer 

Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts einschließlich des 

Hufbeschlagsrechts und zur Übertragung einer Ermächtigung nach dem Hufbeschlagsgesetz vom 

27.02.2009 (GVBl S. 277) in Verbindung mit Art. 1 des Thüringer Gesetzes zur Übertragung von Aufgaben 

auf dem Gebiet des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung sowie zur Änderung veterinär- 

und lebensmittelrechtlicher Vorschriften sachlich und örtlich zuständig für die erforderlichen 

Maßnahmen zum Vollzug des Tierschutzrechtes im Stadtgebiet Erfurt. 

zu 1. und 2.) 

Nach § 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) ist das Leben und Wohlbefinden des Tieres zu schützen und 

ohne vernünftigen Grund darf dem Tier kein Schmerz, Leid und Schaden zufügt werden. 

In § 2 TierSchG ist festgelegt, dass jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, das Tier seiner Art 

und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht 

unterbringen muss und die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken darf, 

dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. 

Unter dem Begriff "Schmerz" ist der körperliche Schmerz zu verstehen, also die Reaktion der Nerven auf 

körperliche Reize (wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Tier erkennbar Abwehrreaktionen zeigt). 

Der Begriff "Leiden" wurde im TierSchG bewusst in der Zielsetzung aufgenommen, um auch alle nicht 

unter Schmerzen einzustufenden Unlustgefühle der Tiere (ob körperlich oder seelisch begründet) erfassen 

und unterbinden zu können. 

Von einem "Schaden" (und evtl. Folgeschaden) im tierschutzrechtlichen Sinne ist dann auszugehen, wenn 

ein Zustand, in dem sich ein Tier befindet, sich zum Schlechteren verändert. 



 

Die Unterbringung in Transportboxen oder speziellen Transportfahrzeugen während der Ausstellung 

entspricht nicht den o. g. Anforderungen.  

Bereits die erheblich eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit auch schon während der teilweise langen 

Anreise aus Deutschland und dem EU-Raum stellt eine Belastung dar, so dass schon aus diesem Grund  ein 

weiteres Einsperren während der Ausstellung nicht hingenommen werden kann. Zudem sind derartige 

Boxen nicht zur Haltung, sondern ausschließlich als Transportmittel vorgesehen. Werden Transportboxen 

als Rückzugsort für die Hunde angeboten, ist das Verschlussgitter dauerhaft zu entfernen und den Hunden 

die uneingeschränkte Bewegung außerhalb der Box zu ermöglichen. 

Einen Hund im Autoinneren zu lassen, ist gleichbedeutend mit dem Passus Schmerzen, oder vermeidbare 

Leiden oder Schäden zufügen, da die Kompensationsmöglichkeiten des Hundes (in beschränktem Umfang 

Schwitzen und Hecheln) innerhalb kürzester Zeit überschritten werden, sodass es in der Folge zum 

Eindicken des Blutes und der Denaturierung von Eiweißbestandteilen des Blutes kommt. Daraus 

resultierend kann es zu einer irreparablen Organschädigung, zum Schock und daraufhin zum Tod kommen.  

Die aktuell gültige Fassung der Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) schreibt zudem nunmehr 

explizit vor, dass gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 die Betreuungsperson für ausreichende Frischluft und 

angemessene Lufttemperaturen zu sorgen hat, wenn ein Hund ohne Aufsicht verbleibt; dies gilt 

insbesondere für den Aufenthalt in Fahrzeugen oder Wintergärten sowie sonstigen abgegrenzten 

Bereichen, in denen die Lufttemperatur schnell ansteigen kann. 

zu 3.) 

Wirbeltiere, an denen Schäden feststellbar sind, von denen anzunehmen ist, dass sie durch 

tierschutzwidrige Handlungen verursacht worden sind, dürfen nicht gehalten oder ausgestellt werden, 

soweit dies durch Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nr. 4 oder 5 bestimmt ist (§ 12 Abs. 1 TierSchG). 

Nach § 10 S. 1 Nr. 1 TierSchHuV i.d.a.g.F. ist es nunmehr verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen 

mit Hunden zu veranstalten, bei denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig 

vollständig oder teilweise amputiert worden sind. 

Durch das Entfernen (z.B. durch Abschneiden, Trimmen, Kürzen o.ä.) von Vibrissen ist ein Hund in der 

Sinneswahrnehmung gestört. Das Kürzen der Tasthaare ist demnach nur dann keine Gewebestörung, wenn 

die betreffenden Teile rasch wieder nachwachsen und in der Zwischenzeit biologische oder ethologische 

Funktionen nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt sind. Unter einem Gewebe versteht man einen 

durch spezifische Leistungen gekennzeichneten Verband gleichartig entwickelter Zellen. Hunde nutzen 

ihre Tasthaare als Sinnesorgan. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Haare rasch wieder 

nachwachsen und das Kürzen dieser Haare nur eine unwesentliche Einschränkung darstellt. Somit ist 

davon auszugehen, dass dem Tier durch die durchgeführte Amputation ein Schaden in nicht 

unwesentlicher Höhe entstanden ist. 

zu 4.) 

Um das Ausstellungsverbot nach § 10 TierSchHundeV effizient durchzusetzen, bedarf es auch eines 

Verbotes des Mitbringens von Hunden, die die o.g. Merkmale erfüllen, als Besucherhunde.  

Durch das Mitbringen von merkmalbelasteter Hunde als „Besucherhunde“, die dem Ausstellungsverbot 

unterliegen, würde das Verbot der Ausstellung dieser Hunde unterlaufen und damit gegen § 10 

TierSchHundeV verstoßen. „Ausstellung“ ist hier weit zu verstehen. Ausstellung meint nicht nur die 

formale Ausstellung eines Hundes unter der Anmeldung als „Ausstellungshund“. Vielmehr unterfällt dem 

„Ausstellen“ jedes Mitbringen und Zur-Ansicht-zugänglich-machen von Hunden auf einer 

Ausstellungsveranstaltung, auch wenn das Zur-Ansicht-zugänglich-machen nicht primär dem Zweck des 

„Zeigens“ des Hundes dient.  

Da auf der Ausstellung damit zu rechnen ist, dass defektbelastete Hunde als Besucherhunde mitgebracht 

werden, besteht ohne die obige Anordnung die konkrete Gefahr eines Verstoßes gegen § 10 

TierSchHundeV. Bereits im Vorjahr präsentierten sich Ausstellungswillige, nachdem sie bei der 

Einlasskontrolle abgewiesen wurden, auf dem Ausstellungsgelände mit ihren Hunden, nachdem sie sich 

Zugang als Besucher verschafft hatten. Nach § 16a Abs. 1 Satz 1 TierSchG trifft die zuständige Behörde die 

zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Zur Verhinderung des Umgehens des 

Ausstellungsverbots durch das Mitbringen von Besucherhunden mit erkennbaren Qualzuchtmerkmalen ist 

es notwendig, auch das Verhalten von Besuchern mit ihren Hunden zu reglementieren. 



 

Zudem handelt ordnungswidrig nach § 12 Abs. 2 TierSchHuV im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b 

TierSchG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 S. 1 TierSchHuV, einen Hund ausstellt oder eine 

Ausstellung veranstaltet. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro (in 

Worten: fünftausend) geahndet werden. 

 

Gemäß § 16a Abs. 1 TierSchG trifft die zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und 

die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Dabei kann Sie insbesondere im 

Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 erforderlichen Maßnahmen anordnen. 

Die in diesem Bescheid getroffenen Anordnungen sind verhältnismäßig. Ein milderes Mittel zur 

Erreichung des vorgenannten Zieles ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, den Zweck des 

Bescheides zu erfüllen. Die Maßnahmen sind erforderlich. Sie führen nicht zu einem Nachteil, der zu dem 

entsprechenden Erfolg, also dem Schutz von Tieren, erkennbar außer Verhältnis steht. Die angeordneten 

Maßnahmen sind auch angemessen. Die Erfüllung stellt keinen unvertretbaren Aufwand dar. 

Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 

vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) geändert worden ist, angeordnet, da sie im besonderen öffentlichen 

Interesse liegt. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass auch im Falle eines Widerspruches die 

Anordnungen dieses Bescheides befolgt werden müssen. Da es meine Dienstaufgabe ist, auch präventiv 

tätig zu werden, muss von mir im Rahmen des geltenden Rechts durch geeignete Maßnahmen dafür 

gesorgt werden, dass eine Wiederholung von Missständen der geschilderten Art in jedem Fall auch bei 

Inanspruchnahme des Rechtsweges verhindert wird. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass in der 

Vergangenheit bereits Verstöße gegen § 2 TierSchG festgestellt wurden und somit zur Vermeidung eines 

weiteren Schadens und erheblicher Leiden ein weiterer Aufschub nicht hinnehmbar ist. 

Nach alldem genießt das Interesse der Öffentlichkeit an einer sofort vollziehbaren ordnungsgemäßen 

Umsetzung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, auch oder gerade wegen des gesellschaftlichen 

Stellenwertes des Tierschutzes in der heutigen Zeit sowie seiner Verankerung als Staatsziel im 

Grundgesetz (Art. 20 a), eindeutige Priorität gegenüber Ihrem Interesse, mit möglichst geringem Aufwand 

eine Tierhaltung zu betreiben. 

Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 S. 2 Thüringer Verwaltungs-

verfahrensgesetz (ThürVwVfG) öffentlich bekannt gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass der 

Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in 

Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. 

Entsprechend § 41 Abs. 4 S. 3 und 4 ThürVwVfG gilt die Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der 

ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon 

abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden. Von 

dieser Ermächtigung wurde Gebrauch gemacht, da die tierschutzrechtliche Anordnung keinen Aufschub 

duldet. 

Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 ThürVwVfG abgesehen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist an die Landeshauptstadt Erfurt, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

amt, Johannesstraße 171/173, 99084 Erfurt zur richten. Er kann schriftlich, zur Niederschrift oder in 

elektronischer Form nach § 3a Abs. 1 und Abs. 2 ThürVwVfG erhoben werden.  

Hinweis: Die Einlegung des Widerspruchs mittels einfacher E-Mail genügt hingegen nicht den 

Anforderungen an die Schriftform. 

Im Auftrag 

Erfurt,   

 

 



 

Dr. Kreis        Siegel 

Amtsleiter 

 

 

Hinweise: 

Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

Dies bedeutet, dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch wenn ein Rechtsbehelf eingelegt wird.  

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich 

bekannt zu machen. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Internetseite der 

kreisfreien Stadt Erfurt unter www.erfurt.de/ef141141 sowie zu den Geschäftszeiten im Sekretariat beim 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Johannesstraße 171/173, 99084 Erfurt eingesehen werden. 



 

Sie erreichen uns: 

E-Mail: veterinaeramt@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Johannesstraße 171-173, 99084 Erfurt 

 

Stadtbahn 1, 5 

Haltestelle: 

Stadtmuseum/Kaisersaal 
 

Anlage 1  Zu Nr. 6 - Erbliche, sichtbare Defekte und funktionelle Einschränkungen 

 

 Organsystem 
  

Defekt-Merkmal Morphologie Symptomatik 

1.  Atmungsapparat Brachyzephales, 
Obstruktives 
Atemwegssyndrom (BOAS) 

 Atemgeräusche wie 
Schnorcheln oder Schnarchen 
starkes Hecheln bei geringer 
Belastung oder Ruhe 

2.  Augen chronische 
Augenentzündung durch 
Verlegung des 
Tränennasenkanals 

Tränenstraße, bräunliche 
Verfärbung des Fells und 
Symptomatik 
Augenentzündung 

häufig mit Dermatitiden bei 
gleichzeitiger Hautfalte, 
chronische Augenentzündung 

3.  Augen Distichiasis zusätzliche Wimpern an 
der Meibom-Drüse mit 
Hornhautreizung 

Reizung der Hornhaut 

4.  Augen Ektropium Auswärtsrollen des 
Lidrandes 

unvollständiger Lidschluss, 
Konjunktivitis, Tränenfluss, 
Hornhautveränderungen 



5.  Augen Entropium  Einwärtsrollen des 
Lidrandes 

sekundäre Trichiasis, 
Hornhaut/Bindehautirritation 
Konjunktivitis, Keratitis 

6.  Augen Exophthalmus (siehe 
Brachycephalie) 
Evtl verbunden mit 
Strabismus (Schielen) 

 Übermäßiges 
Heraustreten des 
Augapfels aus der 
Augenhöhle 

  

7.  Augen Keratokonjunktivitis sicca fehlender Tränenfilm, 
trockenes Auge mit 
Symptomatik 

Bindehaut- und 
Hornhautentzündung 

8.  Augen Nickhautvorfall mit „Cherry 
Eye“  

deutlicher Vorfall der 
Nickhautdrüse am inneren 
Augenwinckel 

Reizung der Augenlider und 
Bindehaut, Tränen, Blinzeln 

9.  Augen Hornhautgeschwüre Hornhautgeschwüre Keratitis, starke Rötung, 
Tränenfluss 

10.  Geschlechtsapparat Kryptorchismus nur ein Hoden im 
Hodensack 

nur ein Hoden im Hodensack, 
hgr. Entartungsgefahr des 
abdominalen Hodens 

11.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Albinismus; Alb. Oculi  keine Pigmentierung der 
Haut und Augen 

aktinische Keratose, 
Plattenpithelkarzinom, 
Blendempfindlichkeit, 
Sehschwäche 



12.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

teilweise oder vollständige 
Haarlosigkeit  
und / oder fehlende oder 
veränderte  Vibrissen 

kahle oder spärlich 
behaarte Hautbereiche 
oder komplett fehlendes 
Haarkleid, fehlende 
Vibrissen 
 
FOXI3: Canine 
Ektodermale Dysplasie: 
spärliches oder fehlendes 
Haarkleid, ggf, verformte 
Zähne 
 
SGK3: Welpen werden mit 
Flaum geboren, verlieren 
diesen im Lauf der ersten 
LW. 
 
EDA: neben haarlosen 
Arealen, fehlende 
Schweiß- und 
Bronchialdrüsen; 
Follikelaplasie 

klimatische 
Adaptationsstörungen; 
Gebissanomalien: Fehlen der  
Prämolare/ Canini/ Incisivi;  
gewisse Immundefizienz;   
sehr empflindliche Haut 
(Sonne, Verletzungen, 
Fliegenbefall, Allergien) 
 
Hautprobleme (Akne, 
Komedone) 

13.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

 
Merle-Färbung 

 Willkürliche, fleckige, 

scheckige Farbaufhellung 

des FellsEinteilung: 

Kryptische Merle-Hunde 
(Mc)  
Atypische Merle-Hunde 
(Ma) 
Klassische Merle-Hunde 
(M). 
Harlekin Merle Hunde 

homozygote Genträger weisen 

Taubheit, Blindheit oder gar 

deformierte Knochen oder 

Geschlechtsteile auf. 

Veränderungen aber auch bei 

heterozygoten Tieren möglich 

 



(Mh) w 

 

14.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

übermäßige 
Hautfaltenbildung 

permanente Hautfalten, v. 
a. Kopf bei Brachyzephalen 
mit ausgeprägtem 
Stirnabsatz und Falten an 
den Gliedmaßen 

Mucinosen, Dermatitiden, bei 
brachyzephalen Rassen mit 
mechanischer Reizung der 
Cornea, Keratitis (u.a. Lefzen-, 
Gesichts-, Schwanz-, 
Vulvadermatitis) 

15.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Hyper- oder Parakeratose der 
Nase  

Veränderungen des 
Nasenspiegels 

trockene, borkige, 
festanhaftende Krusten auf 
dem dorsalen Nasenspiegel, 
tiefe Fisssuren, Blutung, 
Ulzerationen 

16.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Dermoidsinus röhrenartige Zyste im 
Bereich der Wirbelsäule 
und des Schädels 

nässende, offene oder 
geschwollene Stellen im 
Wirbelsäulenberiech, oft 
einhergehend mit Myelitis 
und Meningitis 

17.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Dermoidzysten Hauteinstülpungen am 
Rücken, die bis in den 
Wirbelkanal 
hineinreichen können 

vor/hinter dem Ridge; 
Entwicklung embyronal aus  
unvollkommenen/ausbleiben
den Teilung Haut und 
Rückenmark; 
Nachhandparalysen, 
Hyperästhesien, Infektion 



18.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Fellfärbung: "Blue Dog- 
Syndrom"  

Pigmentmangel 
Syndrom,  blaugraue 
Farbaufhellung mit 
Symptomatik 

Disposition zu 
Hautentzündungen und 
Alopezie; gestörte 
Verhornung des 
Haarfollikelepithels, 
vermehrte Schuppenbildung, 
sekundäre follikuläre 
Pyodermie;  
oft einhergehend mit 
unterschiedlich ausgeprägter 
Lymphadenopathie, Ödemen, 
Nebennierenrinden-
Dysplasie 

19.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Fellfärbung; Silbergraue 
Farbe;  "Grey- Collie- 
Syndrom" 

silbergraue Fellfärbung 
(Depigmentierung), 
ggf.verbunden mit 
Störung der 
Hämatopoese (v.a. 
Granulozyten) 

Störung der Hämatopoese 
und des Immunsystems, 
Starke Disposition für 
Infektionen, v.a Gingivitis, 
Diarrhoe (meist Aufzucht nur 
unter Antibiotikaschutz) 

20.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Letale Acrodermatitis entzündliche, 
schmerzhafte  
Veränderungen der 
Pfoten, Schuppen und ein 
verzögertes Wachstum 

  



21.  Haut-
/Hautanhangsorgane 

Weißtiger  (>50% 
unpigmentiert) bei best. 
Rassen 

Depigmentierungssyndro
m; Weißtiger 50-100% 

multiple, variabel 
ausgeprägte Anomalien an 
Augen (Mikrophtalmus, 
Katarakte, Iriskolobome, 
fehlendes Tapetum lucidum) 
und Ohr (Degen. im 
Innenohr), ein oder 
beidseitig; Störungen des 
Gleichgewichtsorganes und 
Reproduktion; Weißtiger bis 
47% perinatale Sterblichkeit 

22.  Ohren überlange Schlappohren 
schwere Ohren ohne 
genügende Belüftung 

 Ohren setzen unterhalb 
der Augenlinie an und / 
oder ragen über die 
Schnauze hinaus  

 
Verletzungsrisiko 
Häufig verbunden mit 
Ektropium 
Häufig chron. Otitis externa 

23.  Ohren Taubheit  Erblich bedingtes, 
fehlendes Hörvermögen 
monogen rezessive 

Reduzierte soziale Interaktion 
mit anderen Hunden und dem 
Menschen 



Vererbung, z. B. gekoppelt 
mit Weiß wie beim 
Dalmatiner): Tiere sind je 
nach Grad des 
Hörverlustes 
beeinträchtigt 

Erhöhte Gefährdung durch 
hörbare Umweltnoxen 

24.  Schädel Missbildungen der 
Schädeldecke wie offene 
Schädelknochenlücke 

offene Fontanelle hohes Verletzungsrisiko des 
Gehirns bei offener 
Fontanelle, sichtbar oder 
fühlbar 

25.  Schädel Zahnfehler (Hypo, Oligo, 
Anodonti) Ausbleiben des 
Zahndurchbruchs 
(Pseudoanodontie) 
Querstellung von Molaren 

fehlende persistierende 
Zähne 
(außer P1) 

ggf. keine artgemäße 
Futteraufnahme 
Malokklusion 

26.  Schädel Brachycephalie, 
Brachygnathie 

breite, runde Ausformung 
des Schädels (Jochbögen, 
Schädeldach); und/oder 
Verkürzung der Kiefer- und 
Nasenknochen 
Nase < 1/3 der Kopflänge 
ausgeprägter  Vorbiss ggf. 
mit ungenügender 
Gebissfunktion,  
BOAS,  

BOAS: Verkleinerung der 
Nebenhöhlen, Stenosen der 
Nasenöffnungen und -gänge, 
rel. zu langer weicher Gaumen, 
Atemgeräusche wie 
Schnorcheln oder Schnarchen, 
Schluckbeschwerden, 
eingeschränkte 
Thermoregulation;  
auch mit: 
Hydrozephalie, Neigung  zu 
Gehirntumoren, abnehmende 
Dicke des Schädeldachs, 
häufig verbunden mit persist. 
Fontanelle; hervortretende 
Augen mit Prädisposition für 
Augenerkrankungen, 
Disposition für 
hyperplastische 
Hautfaltenbildung mit 
Dermatiden und Ektropium, 
Schwergeburten in Rassen mit 
extremen Rundköpfen 



 


